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Gemeinde Rudelzhausen Landkreis Freising 

I N F O R M A T I O N S B L A T T 
 

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 
 

hinter uns liegen 
ereignisreiche Wochen, 
geprägt von den 
Kommunalwahlen sowie der 
anschließenden Stichwahl. 
Mein besonderer Dank gilt  
allen ehrenamtlichen  

Wahlhelfern für ihren großartigen Einsatz. In 
unseren zehn Wahllokalen waren insgesamt  
92 Wahlhelfer tätig - Ihnen allen ein herzliches 
Vergelt’s Gott für die engagierte Unterstützung 
bis in die späten Abendstunden und den 
wichtigen Beitrag zu einer reibungslosen und 
korrekten Wahlabwicklung. 
 

Ebenso gebührt den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Gemeindeverwaltung große 
Anerkennung, da sie den ordnungsgemäßen 
Ablauf im Hintergrund sichergestellt haben.  
Im Namen aller politischen Gruppierungen 
möchte ich zudem allen Kandidatinnen und 
Kandidaten meinen Respekt aussprechen, die 
sich zur Wahl gestellt und den Bürgerinnen und 
Bürgern eine starke Auswahl ermöglicht haben. 
Den ausscheidenden Mitgliedern des 
Gemeinderats bin ich für die gute 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren sehr 
verbunden. Ich freue mich nun auf ein 
konstruktives und erfolgreiches Miteinander 

Postwurfsendung an sämtliche Haushalte            Frühjahrs-Ausgabe 2026 

mit dem neu gewählten Gremium zum Wohle 
unserer Gemeinde Rudelzhausen. 
 

Mit Freude genießen wir derzeit die wärmenden 
Sonnenstrahlen. Die Natur steht bereits in voller 
Blüte – überall sprießen Blumen aus dem Boden, 
und der Frühling zeigt sich von seiner schönsten 
Seite. 
 

Ein Blick in unseren Veranstaltungskalender 
lohnt sich ebenfalls: Viele engagierte Vereine  
und Initiativen haben wieder ein 
abwechslungsreiches Programm auf die Beine 
gestellt. Den Auftakt bildet das Volksfest im Mai. 
Ein besonderes Highlight erwartet uns im Juni: 
Vom 19. bis 21. Juni 2026 feiert die Ortschaft 
Tegernbach ihr 1.250-jähriges Jubiläum. 
 

Auch im Freibad laufen die Vorbereitungen 
bereits auf Hochtouren: Das Wasser ist 
eingelassen – sobald die Wasserwerte passen, 
steht der Badesaison nichts mehr im Wege. 
 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Frühling, 
viele angenehme Begegnungen und viel Freude 
bei den Veranstaltungen in unserer Gemeinde. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Michael Krumbucher 
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Rudelzhausen 



Gemeinderatssitzungen 
 
 
 
 
 
 

     
Anträge müssen spätestens 11 Tage vor dem 
Sitzungstermin (in der Regel bis Donnerstag, 
16:00 Uhr) bei unserer Gemeindeverwaltung 
eingehen. Später eingereichte Anträge können erst 
in der folgenden Sitzung behandelt werden. 
Zusätzliche öffentliche Sitzungen sowie 
Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
Der Sitzungsort ist der jeweiligen Tagesordnung 
zu entnehmen. Die geplanten Sitzungstermine:  
• Montag, 11. Mai 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 08. Juni 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 13. Juli 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 17. Aug. 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 21. Sept. 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 19. Okt. 2026 um 19:30 Uhr 
• Montag, 16. Nov. 2026 um 19:00 Uhr 
• Montag, 14. Dez.2026 um 19:00 Uhr 
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Foto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen 

Austräger für das 
Gemeindeblatt gesucht 
Unser Informationsblatt der 
Gemeinde Rudelzhausen 
erscheint bis zu 4-mal im 
Jahr. Zur zuverlässigen 
Verteilung in allen 
Ortsteilen suchen wir 
freiwillige Austräger. 

Zustellgebiete: Aggstall, Aich, Aign, Berg, Bergham, 
Berghof, Bergmühle, Enzelhausen, Furth, Furthmühle, 
Gibitz, Großbirnfeld, Grub, Grünberg, Hagmühle, 
Hemmersdorf, Iglsdorf, Kleinbirnfeld, Kohlmühle, 
Kreuth, Kronthal, Lohschneider, Maierhof, 
Moosmühle, Moosbach, Neubauer, Niederhinzing, 
Niederreith, Notzenhausen, Oberhinzing, Oberreith, 
Peterloh, Pimmersdorf, Pittersdorf, Pumpernudl, Ried, 
Schlag, Schwaiba, Stolzhof, Straßhäusl, Straßlehen, 
Traich, Unterau, Weihern, Weingarten, Winklmann, 
sowie die Hauptorte Rudelzhausen, Grafendorf, 
Hebrontshausen und Tegernbach.  
Bitte melden Sie sich bei Interesse per E-Mail an 
info@gemeinde-rudelzhausen.de mit Angabe Ihres 
Zustellgebietes und Ihrer Kontaktdaten. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Jahresrechnung 2025 – Feststellung & Entlastung 
Die Jahresrechnung wurde gemäß Art. 102 GO 
erstellt, im Februar unserem Gemeinderat 
vorgelegt und nach örtlicher Überprüfung durch 
den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss 
im April 2026 festgestellt und entlastet.  
Das Gesamtergebnis beläuft sich auf  

• 13.328.103,62 €; 
• Verwaltungshaushalt: 9.610.824,80 €, 
• Vermögenshaushalt: 3.717.278,82 €. 

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei 
1.795.922,18 €, die Rücklagenzuführung bei 
2.895.992,47 €. 

Zu den Terminen 



  

 

 

  

   

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Neubau Feuerwehrgerätehaus Enzelhausen 
Verfahren noch am Anfang 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 121 
„Feuerwehr Enzelhausen“ sowie die parallele  
30. Flächennutzungsplanänderung wurde von 
unserem Gemeinderat beschlossen. Ziel ist die 
Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses 
auf der Flurnummer 627, südlich des Friedhofs 
Enzelhausen, die mittlerweile im Eigentum der 
Gemeinde steht. 
Besonders betont wurde: Ein Vorhaben dieser 
Größenordnung bringt hohe finanzielle 
Anforderungen und strenge staatliche Auflagen 
mit sich. Der Erste Bürgermeister machte 
deutlich, dass sich das Verfahren noch am 
Anfang befindet und der Aufstellungsbeschluss 
zunächst lediglich eine Absichtserklärung 
darstellt. 
Die Fläche wird derzeit als Ackerland genutzt und 
ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche 
ausgewiesen. Für die Schaffung von Baurecht 
sind sowohl die Flächennutzungsplanänderung 
als auch die Ausweisung eines Sondergebiets für 
die Feuerwehr erforderlich. 
Das Bauleitplanverfahren wurde nach § 2 Abs. 1 
BauGB offiziell eingeleitet. In der Regel dauert ein 
solches Verfahren rund ein bis anderthalb Jahre. 
Zunächst werden Planentwürfe erstellt und 
Bürger sowie Behörden frühzeitig beteiligt. Nach 
Prüfung aller Stellungnahmen und 
gegebenenfalls notwendiger Anpassungen kann 
unser Gemeinderat den Bebauungsplan und die 
Flächennutzungsplanänderung endgültig 
beschließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defizitbezuschussung Kindergarten St. Wolfgang 
Unser Gemeinderat hat beschlossen, dass der 
jährliche absolute Höchstbetrag der 
Defizitbezuschussung für den kirchlichen 
Kindergarten St. Wolfgang Rudelzhausen ab dem 
Abrechnungsjahr 2025 auf 50.000 € festgelegt 
werden soll. Eine finale Vereinbarung mit dem 
Träger kam bisher noch nicht zustande. 
Die Defizitbezuschussung dient ausschließlich 
dem laufenden Betrieb des Kindergartens und 
nicht für Investitionen. Vorgesehen ist eine 
Mindestlaufzeit von 5 Jahren, mit der Möglichkeit 
der jährlichen Verlängerung im beiderseitigen 
Einverständnis. Hintergrund:  
Der Träger des Kindergartens hatte ursprünglich 
einen höheren Förderhöchstbetrag von 120.000 € 
vorgeschlagen und eine Laufzeit von 25 Jahren 
angestrebt. Die Kommunalaufsicht des Landkreis 
Freising forderte jedoch eine Begrenzung im 
Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde sowie eine Laufzeit, die dem üblichen 
Standard im Landkreis entspricht. Die Förderung 
wird vorerst weiterhin im Einzelfall nach Vorlage 
der Jahresrechnung des Kindergartens geprüft. 
 
   

Bebauungsplan & 
Flächennutzungsplan
änderung,  
Foto von der 
Gemeindeverwaltung 
Rudelzhausen 
 

Foto von Mabel Amber auf Pixabay 
 



 Kommunalwahlen 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 waren  
92 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer tätig, verteilt 
auf vier Urnenstimmbezirke und sechs 
Briefwahlvorstände. Der Ablauf verlief reibungslos, 
die Ergebnismeldungen konnten bereits um  
23:30 Uhr an das Landratsamt übermittelt werden.  
Der bisherige Erste Bürgermeister Michael 
Krumbucher (Freie Wähler) wurde mit 89,8 % der 
gültigen Stimmen wiedergewählt. Damit tritt er die 
nächste Amtsperiode bis 2032 an. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 68,9 %. 
Die Gemeinderatswahl 2026 ergab folgende 
Zusammensetzung: 
Freie Wähler (FW) – 33,2 % der Stimmen 

• Linseisen Richard  
• Kreitmair Alfons  
• Gallmeier Benedikt  
• Fichtner Anita  
• Engl Carmen  

Christlich-Soziale Union (CSU) – 31,7 % der Stimmen 
• Senger Simon  
• Roßmann Thomas  
• Forster Robert  
• Huber Florian  
• Würtele Markus  

Bürgerliste (BL) – 18,9 % der Stimmen 
• Caruso Rebekka  
• Kottermair Lorenz  
• Trojer Daniel  

Engagierte Bürger (EB) – 16,2 % der Stimmen 
• Kellner Andreas  
• Traublinger Erwin  
• Obermaier Christoph  

Die Sitzverteilung im Gemeinderat entspricht den 
Stimmenanteilen der Listen. 
Landratswahl 2026 – Landkreis Freising 
In der Stichwahl am 22. März 2026 wurde Susanne 
Hoyer (CSU) mit 54,5 % der Gesamtstimmen zur 
neuen Landrätin des Landkreises Freising gewählt. 
Helmut Petz (Freie Wähler) erhielt in der Gemeinde 
Rudelzhausen 45,5 % der Stimmen. 

Pflicht für KLEINEINLEITER 
Gemäß Fäkalschlammentsorgungssatzung  
(§ 12 Abs. 1) der Gemeinde sind die 
Kleinkläranlagen üblicherweise einmal 
innerhalb von drei Jahren zu entleeren. Ergibt 
die Schlammpegelmessung, dass nach drei 
Jahren noch keine Entleerung erforderlich ist, 
wird die Frist auf Antrag um weitere drei Jahre 
verlängert. Der Nachweis der Entsorgung ist 
unserer Gemeindeverwaltung entsprechend der 
Satzung innerhalb von zwei Wochen nach 
Entleerung der Klärgrube unaufgefordert 
vorzulegen. Unsere Verwaltung erinnert daran 
regelmäßig in den Infoblättern und 
Onlinekanälen sowie durch Aushang. Für den 
Antrag reichen Sie bitte die Kopie des aktuellen 
Prüfprotokolls der regelmäßig zweimal im Jahr 
stattfindenden Begehung, aus welchem 
ersichtlich ist, dass eine Leerung noch nicht 
erforderlich ist, oder einen Entleerungsnachweis 
ein. Hierzu können Sie eine E-Mail mit dem 
Dokument und einem formfreien Antrag auf 
Fristverlängerung mit Betreff „Fristverlängerung 
Kleinkläranlage“ an info@gemeinde-rudelzhausen.de 
senden, einen Brief mit entsprechenden 
Nachweisen an unsere Gemeinde schicken oder 
die Unterlagen persönlich vorbeibringen.  
Wird kein Nachweis fristgerecht eingereicht, 
erhebt die Gemeinde die Kleineinleiterabgabe 
gemäß §6 der Kleineinleiterabgabesatzung. 
 

Foto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen 
 

Foto von Sabine Löwer auf Pixabay 
 

  

Zwischen Kinderstube und Speisekammer: 
Rücksicht in der Brut- und Setzzeit 
Unsere Gemeindeverwaltung möchte alle 
Bürgerinnen und Bürger auf eine besonders 
sensible Zeit in der Natur aufmerksam machen: 
die Brut- und Setzzeit, die offiziell vom 1. April 
bis 15. Juli dauert. In dieser Phase benötigen 
Rehkitze, Junghasen, Wildschweine und 
Bodenbrüter besonderen Schutz. Spaziergänger, 



  

Vorher (links) – Nachher (rechts); 
Fotos von der Gemeindeverwaltung 

Jogger und Hundehalter werden daher um 
erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme 
gebeten. 
„Entgegen der weitläufigen Meinung beginnt der 
Nachwuchs nicht erst im Mai“, erklärt Nicole 
Anzinger Bitsch, Jägerin und Jagdpächterin des 
Gemeinschaftsjagdrevier Grünberg. „Bereits 
Ende Februar und Anfang März liegen die ersten 
Junghasen in ihren ‚Sassen‘, Wildschweine 
führen ihre Frischlinge durch das Unterholz, und 
der seltene Kiebitz kehrt zurück in seine 
Brutgebiete.“ 
Viele Jungtiere verlassen sich in den ersten 
Wochen auf ihre Tarnung: Rehkitze und 
Junghasen bleiben bei Gefahr reglos am Boden; 
eine Strategie, die als „Drücken“ bezeichnet wird. 
Bodenbrüter wie Kiebitz, Feldlerche, Fasan oder 
Rebhuhn bauen ihre Nester am Boden, wo sie 
leicht zerstört werden können. Selbst gut 
erzogene Hunde können durch Aufregung oder 
neugieriges Herumstöbern dazu führen, dass 
Elterntiere ihre Nester verlassen oder den 
Nachwuchs nicht mehr säugen. 
„Eine goldene Regel gilt immer: Jungtiere 
niemals anfassen!“, betont Anzinger Bitsch. „Was 
hilflos aussieht, ist oft ein Tier, das geduldig auf 
die Rückkehr der Mutter wartet. Diese ist meist in 
der Nähe und kehrt zurück, sobald die Gefahr 
vorüber ist.“ 
Neben dem Schutz der Wildtiere ist auch die 
Hygiene ein wichtiges Thema. Liegengelassener 
Hundekot auf landwirtschaftlichen Flächen kann 
Parasiten enthalten, die Nutztiere gefährden und 
Fehlgeburten verursachen. Kotbeutel, die in 
Hecken, Gräben oder Felder geworfen werden, 
werden bei der Ernte zu Mikroplastik und 
verunreinigen dauerhaft das Tierfutter. 
Unsere Gemeinde bittet daher alle 
Naturbesucherinnen und -besucher, sich an 
einfache Regeln zu halten: Hunde an der Leine 
führen, auf den Wegen bleiben, Jungtiere aus der 
Ferne beobachten und Hundekot sachgerecht 
entsorgen. 
„Das Feld ist das Wohnzimmer der Wildtiere und 
die Küche der Nutztiere. Wer das respektiert, 
schützt Natur und Landwirtschaft“, so  
Frau Anzinger Bitsch abschließend. Wenn sich 
alle an diese Grundsätze halten, steht einem 
harmonischen Frühling für Mensch und Tier 
nichts im Wege. 

Im Rathaus sind 
verschiedene 
Gegenstände im 
Fundbüro 
hinterlegt.  

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell 
abgegebenen Fundstücke. Falls Ihnen einer 
dieser Gegenstände gehört oder Sie etwas 
gefunden haben, bitten wir um schnelle 
Kontaktaufnahme mit dem Fundbüro unter der 
Telefonnummer 08752/8687-0.  
Wichtige Informationen:  
• Wer einen Gegenstand im Wert von mehr als 
10 € findet, ist verpflichtet, diesen Fund 
unverzüglich zu melden.  
• Verlorene Gegenstände können im Fundbüro 
erfragt werden.  
• Fundsachen werden sechs Monate 
aufbewahrt. Wird der Gegenstand 
nicht abgeholt, kann der Finder oder 
die Finderin das Eigentum daran 
erwerben. 

 

 

Fundbüro - 
Fundzeitraum:  

November 2025 
bis März 2026 
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Zu den 
Fundstücken 

  



Ehrentag 2026, Gemeinde 
Rudelzhausen macht mit! 
Am 23. Mai 2026 findet 
deutschlandweit erstmals 
der Ehrentag zum 
Geburtstag des 
Grundgesetzes statt.  

Unsere Gemeinde Rudelzhausen lädt alle 
Vereine, Initiativen und engagierten Bürger ein, 
sich mit Aktionen, Projekten oder Mitmach-
Angeboten zu beteiligen. Der Aktionszeitraum 
reicht vom 16. bis 31. Mai 2026, sodass 
Veranstaltungen vom Straßenfest über 
Sportangebote, Vorlesestunden bis zu Umwelt- 
oder Nachbarschaftsaktionen umgesetzt werden 
können. Alle geplanten Aktionen sollen im 
Engagement‑Finder auf  
www.ehrentag.de/aktion-planen eingetragen 
werden, damit Interessierte sie sehen und 
mitmachen können. Für Mitmachaktionen gibt es 
zudem das Aktionsförderprogramm der Deutsche 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE),  
das bis zu 500 € Unterstützung pro 
Aktion ermöglicht. Die Teilnahme 
sollte zudem rechtzeitig bei der  
Gemeinde gemeldet werden,  
damit die Aktionen auch auf der 
Gemeindewebsite vertreten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Grafendorf: Bei der Jahresversammlung 2026 der 
Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf wurde das 
Führungsteam für die kommenden Jahre 
gewählt. Die Mitglieder bestätigten ihr Vertrauen 
in die neuen Kommandanten, die nun die 
Verantwortung für Einsatzleitung, Ausbildung und 
Organisation tragen. Gewählte Führung 2026:  

1. Kommandant: Florian Forstner,  
2. Kommandant: Maximilian Brünner, 
Maschinist: Florian Matscheko 

Die Wahl der Kommandanten ist ein demokratischer 
Prozess, bei dem alle aktiven Mitglieder der 
Grafendorfer Wehr ihre Stimme abgeben. Mit der 
neuen Führung wird die Feuerwehr Grafendorf 
weiterhin verlässlich für Sicherheit, 
Einsatzbereitschaft und Ausbildung sorgen. 
 

  

Neuerlass der Fäkalschlammentsorgungs-
Satzung (FES) ab 01.01.2026 

Unser Gemeinderat hat den Neuerlass der 
Fäkalschlammentsorgungssatzung beschlossen. 
Die Satzung regelt die Entsorgung von Fäkalien für 
Grundstücke, die nicht an das Kanalnetz 
angeschlossen sind. Sie wurde an aktuelle 
Umweltvorgaben und das Kontrollverfahren 
angepasst. Betroffene Grundstücksbesitzer müssen 
künftig die Vorgaben zur umweltgerechten 
Ausbringung auf eigenen landwirtschaftlichen 
Flächen sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung  

und Kontrolle beachten. Ziel der 
Satzung ist der Schutz von Menschen 
und Umwelt vor möglichen 
Verunreinigungen. Die neue 
Fäkalschlammentsorgungssatzung 
ist zum 01.01.2026 in Kraft getreten. 

 

Zu den Satzungen 

und Verordnungen 

(Ortsrecht) 

Foto von der Freiwillige Feuerwehr Grafendorf; von links nach rechts:  
Kreisbrandmeister Markus Forster, Maschinist Florian Matscheko,  

Vorstand Stefan Hagl, 2. Kommandant Maximilian Brünner,  
1. Kommandant Florian Forstner,  

Bürgermeister Michael Krumbucher, Kreisbrandinspektor Roman Bittrich 
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Kitagebührensatzung 2026/27 
Kindergarten „Bunte Welt“ 
Die Kitagebührensatzung für das 
Kindergartenjahr 2026/27 wurde von 
unserem Gemeinderat neu beschlossen.  
Die monatlichen Gebühren werden in allen 
Buchungszeitkategorien um 10 € erhöht:  
180 € (> 4–5 Std.), 195 € (> 5–6 Std.), 210 € (> 6–7 Std.), 
225 € (> 7–8 Std.) und 245 € (> 8–9 Std.). Für Kinder 
ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
wird der gesetzliche Freibetrag von 100 € davon 
abgezogen. 
Die Erhöhung tritt verbindlich ab 2026/27 in Kraft 
und orientiert sich an den tatsächlichen Kosten 
des Kindergartens. Sie stellt eine moderate 
Anpassung dar, die die Betreuungsleistung 
wertschätzt und sozial ausgewogen bleibt. 
 

Allgemeine Infos  
zur „Bunten Welt“ 
www.gemeinde-
rudelzhausen.de/ 
bunte-welt 

Zu den 
Satzungen  
und 
Verordnungen 
(Ortsrecht) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehrenzeichen des Bayerischen 
Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt 
Am 16. März 2026 wurde im Kuppelsaal in 
München das Ehrenzeichen des Bayerischen 
Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt 
verliehen. Überreicht wurde die Auszeichnung 
von Staatsminister Dr. Florian Herrmann. Aus 
Rudelzhausen wurden vier engagierte 
Bürgerinnen und Bürger geehrt: Johann Kriegler, 
Johann Schart, Lucia Hölzl und Heidi Zöhrer. 
Gratuliert haben Landrat Helmut Petz sowie 
Bürgermeister Michael Krumbucher. 
Lucia Hölzl engagiert sich seit über 50 Jahren im 
Schützenverein St. Peter Grafendorf. „Ihre 
Zuverlässigkeit und Tatkraft sind ein Vorbild für 
uns alle“, betont der Verein. Johann Kriegler und 
Johann Schart prägen seit Jahrzehnten den 
Krieger- und Reservistenverein Hebrontshausen 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Pflege 
von Tradition und Gemeinschaft. Heidi Zöhrer 
leitete viele Jahre den Frauenbund in 
Rudelzhausen und setzte sich besonders für die 
ältere Generation sowie das kulturelle Leben in 
unserer Gemeinde ein. 
Das Ehrenzeichen würdigt langjähriges, 
verantwortungsvolles Engagement, das das 
gesellschaftliche, kulturelle und soziale Leben 
bereichert. Für eine Nominierung werden 
folgende Angaben benötigt: Name und Beruf der 
vorgeschlagenen Person, Anreger der 
Auszeichnung, Verein/ Organisation/ Initiative, 
Zeitraum und Funktion des Engagements, 

Darstellung der herausragenden Dienste, ggf. 
weitere Verdienste sowie bisherige 
Auszeichnungen. Vorschläge können über unsere 
Gemeinde eingereicht werden, um besondere 
ehrenamtliche Leistungen zu würdigen.  
 

  

Foto von der  
Gemeindeverwaltung Rudelzhausen; 
 

  
  
  
  

 

Foto Bayerische Staatskanzlei, von links nach rechts Landrat Helmut Petz,  
Johann Kriegler, Johann Schart, Lucia Hölzl, Heidi Zöhrer,  

Bürgermeister Michael Krumbucher (Gemeinde Rudelzhausen),  
Staatsminister Dr. Florian Herrmann 

 

Erfolgreiche Aktion „Saubere Landschaft“ 
Am 14. März 2026 fand die jährliche Aktion 
„Saubere Landschaft“ im Gemeindegebiet 
Rudelzhausen statt. Zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger halfen dabei, Straßenränder, Grünflächen 
und Waldstücke von achtlos weggeworfenem 
Müll zu befreien. Besonders schön war die 
Beteiligung vieler Familien, Vereine und 
Jugendgruppen. In einigen Gebieten wurde sogar 
weniger Müll als im Vorjahr gefunden. Das zeigt,  
 

dass das Umwelt-
bewusstsein in unserer 
Gemeinde wächst, denn 
viele sammeln das ganze 
Jahr über Müll und 
entsorgen ihn richtig. 
Mit Handschuhen, 
Warnwesten und 
Müllsäcken ausgestattet,  
 

sammelten die Helferinnen und Helfer alles von 
Plastikverpackungen über größere Sperrmüllteile 
bis hin zu einem gefundenen Kennzeichen. Alles 
Gesammelte wurde inzwischen fachgerecht über 
den Wertstoffhof entsorgt. 
Im Anschluss an die Sammelaktion gab es für alle 
ab 11:00 Uhr eine von unserer Gemeinde 
gesponserte Brotzeit am Wertstoffhof, bei der sich 
die Teilnehmenden austauschen konnten. Ein 
großes Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen 
haben. Die Umweltreferenten freuen sich immer, 
wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger 
auch über das Jahr hinweg ein Auge auf ihre 
Umgebung haben und gelegentlich mithelfen, 
kleine Mengen Müll aufzusammeln. Jeder Beitrag 
trägt dazu bei, unsere Gemeinde Rudelzhausen 
sauber und lebenswert zu halten. 
 
 

Foto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen; 
nur ein Teil der Helferinnen und Helfer abgebildet 

 

Foto von der  
Gemeindeverwaltung  
Rudelzhausen 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  
  
  
  

 
Gartenwasserzähler und Schmutzwassergebühr 

Viele Grundstückseigentümer nutzen Trinkwasser 
auch zur Gartenbewässerung. Damit dieses 
Wasser nicht als Abwasser berechnet wird, kann 
ein Gartenwasserzähler eingebaut werden. Dieser 
misst die Wassermenge, die im Garten verbraucht 
wird und nicht in die Kanalisation gelangt. 
Rechtliche Grundlage: 
Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerung 
Die Schmutzwassergebühr wird 
nach der tatsächlich eingeleiteten 
Abwassermenge berechnet: „Die 
Schmutzwassergebühr wird … nach 
der Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung … zugeführt werden.“ 
Grundsätzlich gilt also: Nur Wasser, das in den 
Kanal gelangt, wird berechnet. 

Abzug von Gartenwasser 
Nicht in den Kanal eingeleitetes Wasser kann 
abgezogen werden: „… abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen.“  
Der Nachweis erfolgt in der Regel über einen 
geeichten Wasserzähler. 

Wichtige Grenze: 12 m³ pro Jahr 
In der Satzung ist außerdem geregelt: 
„Vom Abzug … sind ausgeschlossen 
Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, sofern der 
Nachweis nicht durch geeichte Wasserzähler 
geführt wird.“ 

Das bedeutet: 
Kleine Mengen werden nur mit geeichtem Zähler 
berücksichtigt. Ohne Zähler ist keine 
Anrechnung möglich. 

Eichfrist und Kosten 
Die Eichfrist des Wasserzählers beträgt 6 Jahre. 
Danach ist ein Austausch oder eine Neueichung 
erforderlich. Zusätzlich entstehen Kosten für Einbau, 
Wartung und Austausch. 

Was Bürger beachten sollten 
Ein Gartenwasserzähler ist freiwillig und kann die 
Gebühren senken. Ob sich der Einbau lohnt, hängt 
ab von: 
• Höhe des jährlichen Gartenwasserverbrauchs 
• Kosten für Einbau und Zähler 
• Dauer der Nutzung innerhalb der Eichfrist 
• jeweils geltender Schmutzwassergebühr 
Bei geringem Verbrauch kann die Ersparnis 
niedriger sein als die Gesamtkosten. 

Pflichten 
Gebührenpflichtige müssen Änderungen und 
Nachweise selbst erbringen: „Die Beitrags- und 
Gebührenschuldner sind verpflichtet, … 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden.“ (§ 15 BGS/EWS) 

Fazit 
Ein Gartenwasserzähler ist eine Möglichkeit zur 
individuellen Gebührenreduzierung. Er wirkt sich 
jedoch nur dann aus, wenn ausreichend 
Gartenwasser verbraucht wird und alle rechtlichen 
und technischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zu den Satzungen 

und Verordnungen 

(Ortsrecht) Pflichtumtausch von Führerscheinen 
Alle alten Führerscheine in Papierform sowie ältere 
Kartenführerscheine müssen schrittweise bis  
spätestens 2033 in den 
EU-Kartenführerschein 
umgetauscht werden. 
Die Umtauschfrist 
richtet sich entweder 
nach dem Geburtsjahr  
(bei Papierführerscheinen) oder nach dem 
Ausstellungsjahr (bei Kartenführerscheinen). 
 

Papierführerscheine (nach Geburtsjahr) 
Vor 1953: bis 19.01.2033,  
ab 1953: Fristen bereits abgelaufen (2022-2025) 

Kartenführerscheine (Ausstellungsjahr) 
1999 - 2001: bis 19.01.2026, 2002 - 2004: bis 19.01.2027, 
2005 - 2007: bis 19.01.2028, 2008: bis 19.01.2029,  
2009: bis 19.01.2030, 2010: bis 19.01.2031,  
2011: bis 19.01.2032, 2012 bis 18.01.2013: bis 19.01.2033 
 

Hinweise: Bei Kartenführerscheinen ist im Feld 4b 
ersichtlich, ob ein Ablaufdatum eingetragen ist: 
• Kein Datum (nur Strich): Der Führerschein 

muss umgetauscht werden. 
• Ein eingetragenes Datum: Der Führerschein ist 

bis zu diesem Datum gültig und wird dann 
erneuert. 

Nach Ablauf der jeweiligen Frist verliert das 
Dokument seine Gültigkeit. Die Fahrerlaubnis 
bleibt davon unberührt. Bei Kontrollen droht meist 
nur ein Verwarngeld. Problematisch kann es im 
Ausland oder bei Buchungen von Mietwagen 
werden. Der Umtausch erfolgt bei der  
Freisinger Führerscheinstelle. Es 
wird empfohlen, die vorgesehenen 
Antragsformulare zu verwenden, 
um Verzögerungen zu vermeiden. 
 
 
 

Zum  
Antrag 



Unsere Gemeinde Rudelzhausen hat in der 
Solarkreisliga 2026 erneut ihre starke Position im 
Bereich erneuerbarer Energien unter Beweis gestellt. 
Im Rahmen der Solarkreismeisterschaften am  
22. April 2026 überzeugte die Gemeinde in der 
Kategorie „Zubau“ mit einem starken Ergebnis knapp 
hinter den Top 3. Seit vielen Jahren zählt 
Rudelzhausen zu den Vorreitern im Landkreis 
Freising, wenn es um den Ausbau erneuerbarer 
Energien geht. Ein besonderes Highlight: auch im 
Jahr 2024 konnte die Gemeinde 225 % ihres 
Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken, 
also mehr als doppelt so viel, wie vor Ort verbraucht 
wird. Damit gehört Rudelzhausen zu den sechs  
„225 %-Gemeinden“ im Landkreis und nimmt eine 
echte Spitzenposition ein. Grundlage dieser 
Berechnung ist der Strombedarf des Jahres  
2019, hochgerechnet auf  
den zukünftigen Bedarf nach 
vollständiger Umsetzung der 
Energiewende. Insgesamt 
zeigt sich der Landkreis auf 
einem sehr guten Weg:  
2024 wurden 91,1 % des 
Strombedarfs aus 
erneuerbaren Energien 
gedeckt. 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  

 

©Siegrun König/Gemeinde Rudelzhausen, 2024, v.l.n.r.:  
1. Bgm Michael Krumbucher, Zaira Waris, Lorenz Söckler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umweltbildung im Landkreis Freising 
Am 15. April 2026 wurde im Landkreis Freising die 
neue Einrichtung „Umweltbildung Landkreis 
Freising“ (ULF) gegründet. Sie soll Natur- und 
Umweltwissen stärken und besonders Kinder 
und Jugendliche für Artenvielfalt, Klimaschutz 
und nachhaltiges Handeln sensibilisieren. 
Seit 2023 hat die Naturschutzverwaltung am 
Landratsamt bereits mehrere 
Umweltbildungsprojekte für Grundschulen 
umgesetzt. Mehr als 3700 Kinder konnten dabei 
Lebensräume wie das Ampertal, Wiesen und 
Hecken erkunden oder sich mit Klimaschutz 
beschäftigen. Neu ist unter anderem ein 
Planspiel zum Freisinger Moos für neunte 
Klassen sowie Unterstützung für Schulen auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 
Die ULF bündelt künftig Angebote in den 
Bereichen Naturerfahrung, Klimabildung und 
Artenschutz und richtet sich neben Schulen und 
Kindergärten auch an Vereine und weitere 
Gruppen. Ergänzend sind Lehrpfade und 
Ausstellungen geplant, etwa „Frosch und Falter 
brauchen Hilfe!“ im Landratsamt. 
Ziel ist es, Natur erlebbar zu machen und 
dadurch mehr Bewusstsein und 
Schutzbereitschaft zu fördern. Die Einrichtung 
soll außerdem Umweltbildungsarbeit besser 
vernetzen und weiter ausbauen, unter anderem 
durch neue Partner, Ehrenamtliche und 
Sponsoren. Sie soll langfristig dazu beitragen, 
Umweltbildung im Landkreis dauerhaft zu 
stärken und noch mehr Menschen zu erreichen. 
Dabei steht auch die Idee im Mittelpunkt, 
Naturerfahrungen frühzeitig zu ermöglichen, um 
nachhaltiges Denken langfristig in der Region 
Freising zu fördern. 
 

Foto Landratsamt Freising, von links nach rechts: 
1.  Bürgermeister Georg Krojer (Gemeinde Mauern), 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald 

(Markt Au i.d. Hallertau), 2. Bürgermeisterin Eva Bönig (Stadt Freising), 
1. Bürgermeister Michael Krumbucher (Gemeinde Rudelzhausen),  

Kreisrat Manfred Reuß (Wolfersdorf), Leiterin der ULF Dr. Judit Tuschak (Landratsamt 
Freising), Regionalmanagerin ILE-Ampertal Nina Huber, 1. Bürgermeister Mario Berti 

(Gemeinde Hohenkammer), Landrat Helmut Petz (Landkreis Freising) 



Ehrung der Einser-Absolventen 
Die Prüfungen an den Schulen haben derzeit 
begonnen. Alle Einser-Absolventinnen und Einser-
Absolventen werden gebeten, sich nach 
erfolgreichem Bestehen bei der Gemeinde zu 
melden. Auch in diesem Jahr möchte die 
Gemeinde Rudelzhausen ihre Schul- und 
Ausbildungsabsolventen ehren. Der Erste 
Bürgermeister Michael Krumbucher wird die 
hervorragenden Leistungen am Donnerstag,  
06. August 2026, um 16:30 Uhr vor dem 
Rathaus in Rudelzhausen würdigen. Da viele 
Abschlüsse an Schulen und Ausbildungsstätten 
außerhalb der Gemeinde abgelegt werden, 
liegen der Gemeinde nicht automatisch alle 
Daten vor. Wir bitten daher um Mithilfe und eine 
aktive Rückmeldung der Betroffenen. 
Das Anmeldeformular kann 
ausgefüllt per E-Mail an 
info@gemeinde-rudelzhausen.de 
oder per Post an die Gemeinde 
Rudelzhausen, Kirchplatz 10, 84104 
Rudelzhausen, gesendet werden. 
Grundschüler sowie Studienabgänger sind von 
der Ehrung ausgenommen, erhalten jedoch 
hiermit die herzlichen Glückwünsche des 
Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung. 

Neubeschluss der 
Mittagsbetreuungsgebührensatzung 2026/27 

Unsere Gemeinde Rudelzhausen hat auch die 
Mittagsbetreuungsgebührensatzung für das 
Schuljahr 2026/27 neu beschlossen. Die Gebühr 
für die Mittagsbetreuung an der Grundschule 
Rudelzhausen wird von bisher 4,50 € auf 4,80 € 
pro Kind und Buchungsstunde erhöht. 
Die Anpassung erfolgt nach kommunalabgaben-
rechtlichen Maßstäben und orientiert sich an den 
tatsächlichen Kosten der Mittagsbetreuung, die 
trotz Umlageanteilen weiterhin defizitär ist. Die  
neue Gebühr tritt verbindlich ab 
dem Schuljahr 2026/27 in Kraft 
und stellt eine moderate 
Erhöhung dar, um den laufenden 
Betrieb der Mittagsbetreuung 
weiterhin sicherzustellen. 
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Neuerlass der Satzung zur Mittagsbetreuung 
an der Grundschule Rudelzhausen 

Unsere Gemeinde Rudelzhausen bietet an der 
Grundschule eine Mittagsbetreuung als 
öffentliche Einrichtung an. Zum Schuljahr 2026/27 
wurde die bestehende Satzung überarbeitet und 
neu erlassen. Ziel ist es, die Regelungen klarer, 
verständlicher und an aktuelle gesetzliche 
Vorgaben angepasst zu gestalten.  
Was ändert sich konkret? 
1. Anpassung an den neuen Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung: Ab dem 1. August 2026 
wird schrittweise ein bundesweiter 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder eingeführt, beginnend mit der 
1. Klasse. Dieser Anspruch wird in den folgenden 
Jahren auf alle Jahrgangsstufen ausgeweitet. 
Vor diesem Hintergrund wird in der Satzung ein 
bisher enthaltener Hinweis gestrichen, wonach 
kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz 
besteht. Die übrigen Regelungen zur 
Platzvergabe, insbesondere bei begrenzten 
Kapazitäten, bleiben jedoch bestehen. 
2. Vollständige Angaben bei der Anmeldung 
erforderlich: Künftig kann eine Anmeldung 
unberücksichtigt bleiben, wenn wichtige Angaben 
fehlen. Das betrifft insbesondere Notfallkontakte. 
Diese sind notwendig, um die Sicherheit der 
Kinder jederzeit gewährleisten zu können. 
3. Klarere Regelung der Betreuungs- und 
Abholzeiten: Die bestehenden Öffnungs- und 
Abholzeiten werden nun genauer in der Satzung 
beschrieben. Dadurch wird mehr Transparenz für 
Eltern geschaffen. An den bisherigen 
Buchungsmöglichkeiten ändert sich nichts. 
4. Klarstellung bei Ausschlüssen aus der 
Betreuung: Die Satzung wird um eine Regelung 
ergänzt, die verdeutlicht, dass ein Ausschluss aus 
der Mittagsbetreuung auch über ein Schuljahr 
hinaus gelten kann. Dies kann beispielsweise bei 

 

Zur Anmeldung 

Zu den Satzungen 
und Verordnungen 

(Ortsrecht) 

wiederholten Zahlungsrückständen oder bei 
Gefährdungen anderer Kinder oder des 
Personals erforderlich sein. Entscheidungen 
hierzu trifft die Gemeinde stets im Einzelfall. 
 



 
 

 

Bleiben Sie informiert und folgen Sie unserer 
Gemeinde auf Social Media. 

Auf Instagram: @gemeinde_rudelzhausen 
und Facebook: Gemeinde Rudelzhausen 
teilen wir regelmäßig aktuelle und wichtige 
Termine, Mitteilungen und Änderungen:  

Sanierungsmaßnahmen, Stellenanzeigen, u.v.m. 
So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. 

 

  

Foto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen 

Freibaderöffnung 2026 

 

Rudelzhausen Aktuell: Ihr Veranstaltungskalender 
Alles Wichtige auf einen Blick! 

Was? Wann? Wo?  
Bleiben Sie immer bestens 
informiert über das Geschehen in 
unserer Gemeinde. Besuchen Sie 
unsere Website unter  
gemeinde-rudelzhausen.de:  
Startseite & Aktuelles > Veranstaltungen 
Dort finden Sie alle Termine rund um: 
traditionelle Feste, Vereins-Versammlungen, 
Kurse und vieles mehr. Seien Sie dabei und 
erleben Sie gemeinsam mit Nachbarn, Freunden 
und Bekannten unser lebendiges Gemeinschafts-
leben. Highlight 2026:  
1.250 Jahre Tegernbach 
Feiern Sie mit uns!  
Vom 19. bis 21. Juni 2026 
erwartet Sie ein großes  
Festwochenende zum  
Ortsjubiläum mit Geschichte,  
Tradition und Gemeinschaft.  

 

Das Festprogramm 
 

Freitag, 19. Juni 2026 – Auftakt 
 

 19:00 Uhr – Weinfest der Vereine mit den 
Holledauer BauernBrass 

 ab 21:00 Uhr – Barbetrieb (Faschingswagen) 
 

Samstag, 20. Juni 2026 – Feiern und Genießen 
 

 18:00 Uhr – Ehrenabend im Festzelt mit dem 
Musikverein Zolling  

 ab 22:00 Uhr – Barbetrieb (Faschingswagen)  
 

Sonntag, 21. Juni 2026 – Tradition und Gemeinschaft 
 

 08:00 Uhr – Weißwurstfrühstück im Festzelt  
 09:30 Uhr – Festgottesdienst vor der  

Peterskirche (Festprediger: Pater Paul)  
 11:00 Uhr – Festzug  
 12:00 Uhr – Mittagstisch  
 14:00 Uhr – Kaffee und Kuchen 

 

Musikalische Begleitung: „Hölzl Buam“ 
 

Zusätzlich: 

20. und 21. Juni 2026 – Hüpfburg, Tag der 
offenen Tür in den Geschäften und Feier des  
150-jährigen Jubiläums von  
Rossmann Land- und Gartentechnik 

 

Zu den Veranstaltungen 

Das Freibad öffnet Mitte Mai 2026 wieder seine 
Tore und lädt herzlich zu einer sonnigen 
Badesaison ein! Die Eintrittspreise für das 
gemeindliche Freibad sind gegenüber dem Vorjahr 
leicht erhöht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 
wünschen eine schöne Zeit im Freibad. 

Foto von der  
Gemeindeverwaltung  
Rudelzhausen 

Foto von der  
Gemeindeverwaltung  
Rudelzhausen 



 

 

 

  

Naturgarten in Rudelzhausen ausgezeichnet  
 
 
 
 
 
 

In der Schulstraße 21 in Rudelzhausen befindet 
sich ein Garten, in dem es summt und zwitschert: 
Das Grundstück der Familie Heine wurde 2025 
gleich zweifach für seine naturnahe Gestaltung 
ausgezeichnet. Der Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) verlieh die Plakette für einen besonders 
„vogelfreundlichen Garten“. 
Die Vögel fühlen sich im 
Garten der Familie dank 
Benjeshecke, wilden Ecken, 
Efeu und Heckenpflanzen 
besonders wohl. Zusätzlich 
erhielt der Garten die  
Auszeichnung „Naturgarten, 
Bayern blüht“ von der 
Unteren Naturschutzbehörde 
und dem Bayerischen 
Landesverband für Gartenbau  
und Landespflege. Gewürdigt wurde die 
Kombination aus bunter Vielfalt, Artenreichtum 
und ökologischer Bewirtschaftung. 
Die Plaketten zieren nun den Gartenzaun und 
laden dazu ein, einen Blick darauf zu werfen, wie 
naturnahe, lebendige Gartengestaltung aussehen 
kann. Unsere Gemeinde Rudelzhausen gratuliert 
der Familie Heine herzlich zu dieser verdienten 
Auszeichnung und bedankt sich für ihr 
Engagement für Natur und Artenvielfalt. 
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Fotos von Luise Heine 

Foto von der  
Gemeindeverwaltung  
Rudelzhausen 

Straßen- und Kanalsanierung im Fichtenweg 
Bauzeit: 07.04. bis voraussichtlich 25.09.2026 

Der Fichtenweg wird aufgrund seines 
altersbedingten Zustands umfassend saniert. Die 
Maßnahme umfasst neben der Erneuerung der 
Fahrbahn auch die Modernisierung des Kanals 
sowie der Wasser- und Stromleitungen. 
Die Straßenbauarbeiten werden durch die Firma 
Swietelsky ausgeführt, die am 07. April 2026 mit 
dem Rückbau der Asphaltdecke begonnen hat. 
Seit dem 13. April 2026 ist zusätzlich die Firma 
Strabag im Einsatz, die die Kanalsanierung 
übernimmt. Im Zuge dessen wird auch die 
Wasserleitung im Auftrag des Wasserzweckverbands 
Hallertau ertüchtigt. Diese Arbeiten werden 
voraussichtlich bis Juni/Juli 2026 andauern. Im 
Anschluss daran führt Bayernwerk die Umlegung 
und Erneuerung der Stromleitungen sowie der 
Straßenbeleuchtung durch. Die abschließenden 
Arbeiten übernimmt erneut die Firma Swietelsky. 
Dazu zählen die Erneuerung der Sinkkästen 
sowie die abschließende Asphaltierung der 
Fahrbahn. Nach aktuellem Planungsstand wird 
die Gesamtmaßnahme bis Herbst 2026 
abgeschlossen sein. Die Gemeindeverwaltung 
bittet um Ihr Verständnis. 

Foto von der  
Gemeindeverwaltung  
Rudelzhausen 

Foto mit Luise Heine (4. von links) 



Wissen Sie noch, was Sie zum Thema Parken 
in der Fahrschule gelernt haben? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Alltag gerät es leicht in Vergessenheit: 
Richtiges Parken ist keine Frage der 
Bequemlichkeit, sondern der Rücksicht und 
Sicherheit. Die Straßenverkehrs-Ordnung § 12 StVO 
regelt klar, wo Halten und Parken verboten ist, 
besonders dort, wo andere Fahrzeuge nicht 
mehr durchkommen. Parken ist nicht erlaubt an 
engen Straßenstellen, in Kurven, vor und hinter 
Ein- und Ausfahrten mit mindestens fünf Metern 
Abstand, vor Feuerwehrzufahrten sowie auf 
Rettungswegen. Auch 15 Meter vor und hinter 
Bus- und Straßenbahnhaltestellen muss der 
Bereich frei bleiben. Hydranten sind mit 
mindestens drei Metern Abstand freizuhalten, 
damit im Ernstfall schnell gelöscht werden kann. 
Warum ist das wichtig? Feuerwehrfahrzeuge, 
Rettungswagen, Müllabfuhr, Winterdienst oder 
landwirtschaftliche Fahrzeuge benötigen 
mindestens 3,50 Meter Fahrbahnbreite, oft sogar 
mehr. Bleibt dieser Platz nicht frei, liegt eine 
Engstelle vor, und dort darf nicht geparkt werden. 
Ein kurzer Blick vor dem Abstellen des Autos 
reicht oft aus. Kommt hier noch ein großes 
Fahrzeug sicher durch, ist alles  
in Ordnung. Wenn nicht, ist es kein 
geeigneter Parkplatz. Rücksicht 
beim Parken schützt nicht nur 
Einsatzkräfte, sie kann im Ernstfall 
Leben retten. 
 

  

Foto von der Gemeinde Rudelzhausen 

Beispielfoto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen: 

 Alle Fahrzeuge parken falsch!  

 

Zur 

Straßenverkehrs-

ordnung 

Hochwassergefährdete Flächen am Hennenbach 
 

Die vergangenen Hochwasser haben gezeigt, wie 
wichtig Vorsorge ist. Deshalb wurde untersucht, 
welche Flächen entlang des Hennenbachs im 
Gebiet der Gemeinde Rudelzhausen bei starkem 
Hochwasser überflutet werden können 
(Flusskilometer 0,0 bis 6,0). Diese Flächen wurden 
nun ermittelt und in Karten dargestellt. Grundlage 
ist ein sogenanntes „100-jährliches Hochwasser“ 
(HQ100). Das bedeutet: Ein solches Hochwasser 
tritt statistisch gesehen im Durchschnitt einmal in 
100 Jahren auf – kann aber auch häufiger 
vorkommen. Die betroffenen Flächen gelten als 
vorläufig gesichert. Das heißt: Es handelt sich 
nicht um eine neue Planung, sondern um eine 
Information darüber, wo von Natur aus 
Hochwassergefahr besteht. 
Was bedeutet das konkret? 
In den betroffenen Bereichen gelten besondere 
Regeln, zum Beispiel: 
• Neue Baugebiete dürfen dort in der Regel 

nicht ausgewiesen werden. 
• Neue Gebäude oder Anbauten sind nur 

eingeschränkt möglich. 
• Maßnahmen, die den Wasserabfluss 

behindern könnten (z. B. Aufschüttungen, 
Mauern oder Ablagerungen), sind verboten. 

• Der Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen ist besonders geregelt. 

• Neue Heizöl-Anlagen sind grundsätzlich nicht 
erlaubt. 

In bestimmten Fällen kann das Landratsamt 
Freising Ausnahmen genehmigen, wenn der 
Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird. 
Wie lange gilt die Regelung? 
Die vorläufige Sicherung gilt bis zur endgültigen 
Festsetzung, maximal fünf Jahre (verlängerbar). 

Auszug Übersichtskarte der vorläufigen Sicherung,  
Karte des Wasserwirtschaftsamts München 

Zu den Detailkarten 



Änderungen am Grundbesitz melden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn sich etwas an Ihrem Grundstück ändert, 
zum Beispiel durch An- oder Umbauten, 
Nutzungsänderungen oder Änderungen der 
Fläche, müssen Sie dies dem Finanzamt 
mitteilen. Die Meldung sollte spätestens bis zum 
31. März des Folgejahres erfolgen. Verwenden Sie 
dafür den Vordruck „Grundsteueränderungsanzeige  
(BayGrSt 5)“ oder die 
Grundsteuererklärung.  
Die Formulare erhalten Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de, über  
ELSTER oder bei Ihrem Finanzamt.  
Das Finanzamt prüft dann, ob sich die Steuer 
ändert, und erlässt ggf. neue Bescheide. Wer 
Änderungen nicht meldet, riskiert Nachzahlungen, 
Zinsen oder ein Bußgeld. Eine rechtzeitige 
Meldung schützt Sie vor Problemen und sorgt 
dafür, dass Ihre Grundsteuer korrekt berechnet wird. 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standorte im Vorfeld durch eine ökologische 
Baubegleitung bewertet, deren Hinweise bei der 
Ausführung berücksichtigt werden. 
Die Arbeiten beginnen voraussichtlich ab Anfang 
August 2026, können sich jedoch 
witterungsbedingt kurzfristig verschieben. Trotz 
größter Sorgfalt kann es beim Befahren der 
Grundstücke zu Flur- oder Wegeschäden 
kommen. Diese werden nach den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen geregelt, wobei sich 
die Bayernwerk Netz nach Abschluss der Arbeiten 
direkt mit den betroffenen Eigentümern und 
Pächtern in Verbindung setzt. 
Für die Dauer der Arbeiten wird die Freileitung 
vorübergehend abgeschaltet. Auf die 
Stromversorgung hat dies jedoch keine 
Auswirkungen, da diese über andere Leitungen 
sichergestellt wird. Für die Durchführung der 
Maßnahmen wurde die RS Korrosionsschutz GmbH 
beauftragt. 
 

 

Foto von Couleur, Pixabay 

Kartenausschnitt, Bayernwerk 

Die Bayernwerk Netz GmbH führt in ihrem 
Verwaltungsgebiet Instandhaltungsarbeiten an 
der Hochspannungsleitung zwischen Mainburg 
und Au i.d. Hallertau (Leitungsnummer J291) 
durch. Im Zuge dieser Maßnahmen werden die 
Masten D6 bis D18 im Gemeindegebiet 
Rudelzhausen gereinigt und mit einem neuen 
Schutzanstrich versehen. Die Maßnahme soll die 
Langlebigkeit der Masten sichern und damit eine 
zuverlässige Stromversorgung gewährleisten. Die 
Bayernwerk Netz überprüft ihre Leitungen 
regelmäßig und reinigt Freileitungen im 
Durchschnitt alle 25 bis 30 Jahre. 
Vor Beginn der Arbeiten werden die Eigentümer 
und Pächter der betroffenen Grundstücke 
persönlich informiert. Die Durchführung erfolgt 
abschnittsweise als sogenannte Wanderbaustelle: 
Zunächst werden einzelne Masten mit 
Hochdruckreinigern und Bürsten gesäubert, 
anschließend erfolgt der Schutzanstrich. Zum 
Schutz von Umwelt und Boden werden Vliese 
rund um die Masten ausgelegt, die Schmutz- und 
Farbpartikel auffangen. Zudem werden die 

Foto von Freepik 

Zu den  
Formularen 

Instandhaltungsmaßnahmen (Korrosionsschutz) 
an der 110-kV-Freileitung ab August 2026 



Wertstoffhof Rudelzhausen – Kurzinfos:  
 

Öffnungszeiten: Freitag 13:00 - 17:00 Uhr, Samstag 09:00 - 12:00 Uhr. 
Annahme: haushaltsübliche Mengen (u. a. Alteisen, Holz, Kleidung, 
Bauschutt, Elektrokleingeräten, Glas, Batterien, Papier, Speisefetten 
und Neonröhren); Wichtig 2026: kein Restmüll mehr am Wertstoffhof  

 

Problemmüllsammlung 2026 vor unserem Wertstoffhof:  
26. Mai (13:00–15:00 Uhr) und 15. September (08:00–09:30 Uhr) 

 

  

Wertstoffhof, Regensburger Straße 23a, 
84104 Rudelzhausen,  

Foto von der Gemeindeverwaltung Rudelzhausen 

Rathaus - Adresse: 
Gemeinde Rudelzhausen,  
Kirchplatz 10, 84104 Rudelzhausen 
E-Mail: info@gemeinde-rudelzhausen.de 
Internet: www.gemeinde-rudelzhausen.de 
Öffnungszeiten/Parteiverkehr:       
Mo. - Fr.   08:00 - 12:00 Uhr  
Mo. - Mi.  13:00 - 16:00 Uhr  

 

Ansprechpartner: 
Telefonzentrale  08752/ 8687- 0 
Telefax   8687-20 
Erster Bürgermeister   8687-10 
Geschäftsleitung   8687-11 
Finanzverwaltung   8687-12 
Bauamt   8687-13 
 

Kasse  08752/ 8687-14 
Friedhofsangelegenheiten  8687-14 
Einwohnermeldeamt   8687-16 
Steueramt                8687-17 
Standesamt                8687-17 
Wertstoffhof  869762 
Freibad  7317 

Die aktuelle Hausordnung finden Sie unter Rathaus auf unserer Internetseite. 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, um Wartezeiten zu vermeiden und Ihren Ansprechpartner vor Ort anzutreffen. 
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